Der normale Weg einer Vollstreckung
Wenn ein Kunde eine Firma beauftragt hat und nach Abschluss des Auftrages die Rechnung nicht bezahlt, hat die Firma sich zuerst an ein formal vorgeschriebenes Mahnverfahren nach dem Handelsgesetzbuch zu halten. Wenn der Schuldner (Kunde) sich nicht schriftlich zu den Mahnungen äußert und auch nicht bezahlt, kann das Mahngericht (Amtsgericht) eingeschaltet werden. Das Mahngericht erstellt auf Antrag des Gläubigers (Firma) einen Mahnbescheid. Wenn der Schuldner (Kunde) immer noch nicht mit einem Widerspruch reagiert hat, kommt es sehr schnell zu einem vollstreckbaren Titel. Legt der Schuldner Widerspruch gegen den Mahnbescheid ein, dann kommt es zum Streitfall.

Wir merken uns:
· Der Mahnbescheid kommt immer von einem Gericht.

· Auf einen Mahnbescheid sollte immer mit einem Widerspruch reagiert werden.

· Ohne rechtsgültigen Mahnbescheid gibt es keinen rechtsgültigen, vollstreckbaren Titel.

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice erlaubt es sich, das Gericht völlig außen vor zu lassen. Der Beitragsservice erstellt selbst Mahn- und Festsetzungsbescheide und behauptet, dies wäre ein vollstreckbarer Titel.
Das ist die große Täuschung in aller Kürze erklärt!
Quelle: Marco Friedrich / Raus aus dem Zwangs-TV! / Die Beitragsservice-Falle / OSIRIS Verlag / ISBN: 978-3-9817407-0-7
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